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Zu Artikel 1: Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
 
Nr. 2 (§ 3 Nr. 26 EStG) 
 
Hinsichtlich der Anhebung des steuerfreien Betrages von 1.848 Euro auf 2.110 Euro bezweifeln wir, 
dass die Anhebung um 252 Euro tatsächlich einen Anreiz für vermehrtes bürgerschaftliches 
Engagement bieten wird. Die Steuerbefreiung der Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit zum 
Beispiel als Übungsleiter in Höhe von 1.848 Euro (dann 2.100 Euro) im Jahr kann in den meisten Fällen 
den getätigten Aufwand in keiner Weise aufwiegen. Freiwilliges Engagement findet bei einem Großteil 
des betroffenen Personenkreises aus persönlichem und nicht aus finanziellem Antrieb statt. Wie die 
bloße Anhebung um 252 Euro zugleich dem weiteren (!) Abbau von bürokratischen Hemmnissen 
sowohl für die ehrenamtlich Engagierten als auch für die gemeinnützigen Körperschaften dienen soll, 
vermögen wir nicht zu erkennen. Die im Sinne von § 3 Nr. 26 EStG steuerfreien Einnahmen werden - 
wie zuvor - nicht als Arbeitsentgelt erfasst und sind damit von der Sozialversicherungspflicht freigestellt. 
Eine bloße Anhebung des Betrages der steuerfreien Einnahmen sorgt nicht für einen weiteren Abbau 
von bürokratischen Hemmnissen in diesem Bereich, da ein Sondertatbestand ausgeweitet wird. 
 
Nr. 3 (§ 10b EStG) 
 
Insgesamt begrüßen wir die Neufassung der Absätze 1 und 1a, welche die Normierung übersichtlicher 
macht und zu einer Vereinheitlichung führt. Dies gilt speziell für die Übernahme der bisher in §§ 48 und 
49 EStDV enthaltenen Regelungen, den Verweis auf die §§ 52 bis 54 AO und die Anhebung der 
Höchstsatzregelung von bisher 5% bzw. 10% des Gesamtbetrages der Einkünfte auf nunmehr 
einheitlich 20% des Gesamtbetrages der Einkünfte ist zu begrüßen. 
 
Kritisch stehen wir jedoch der Abschaffung der Großspendenregelung gegenüber. Ebenso können wir 
einem Wegfall des Zusatzhöchstbetrages von 20.450 Euro jährlich als Sonderausgaben für 
Zuwendungen an Stiftungen nicht zustimmen. Es mag zwar sein, dass die Zuwendungen, die im 
Veranlagungszeitraum nicht abgezogen werden können als Vortrag geltend gemacht werden können. 
Dies hilft jedoch nicht Unternehmen, die sich jedes Jahr in besonderem Maße engagieren. Diesen sollte 
die Möglichkeit verbleiben, bis zur Höhe von 20.450 Euro jährlich das finanzielle Engagement als 
Sonderausgabe geltend machen zu können. 
 
Zu kritisieren ist ebenfalls die angestrebte Senkung der Haftung des Zuwendungsempfängers. Die 
Begründung, dass der Abzug auf Grund der Höhe der „vermiedenen“ Steuern seit jeher erfolgt, 
erscheint bei der wissentlichen Ausnutzung von Mildtätigkeit als zu nachsichtig und zu einfach. 
Entsprechende Strafen und Drohkulissen könnten zusammen mit vermehrten Offenlegungspflichten 
einen Missbrauch wirksam verhindern. 
 
Nr. 4 (§ 34h – neu) 
 
Die Neuschaffung einer Steuerermäßigung bei freiwilligen unentgeltlichen ehrenamtlich Tätigkeiten zur 
Förderung mildtätiger Zwecke wird von uns grundsätzlich begrüßt, auch wenn hiermit ein Systembruch 
im Einkommensteuerrecht verbunden ist, das auf die Besteuerung von Einkünften ausgerichtet ist. 
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Zudem wird durch die Begrenzung auf bestimmte Tätigkeiten die Vereinfachung durch die 
Gleichbehandlung der förderungswürdigen Zwecke wieder konterkariert. 
 
Wir befürchten zudem, dass die gewährte Steuerermäßigung von 300 Euro jährlich angesichts des zu 
erbringenden Zeitaufwands von 240 Stunden pro Jahr keine wesentliche Anreizfunktion für ein 
entsprechendes Engagement ausübt. Über dies ist für uns nicht nachvollziehbar, wieso die 
Steuermäßigung lediglich für die Betreuung alter, kranker oder behinderter Menschen gewährt werden 
soll. Hier ist die Frage aufzuwerfen, wieso die gesellschaftspolitisch ebenfalls wertvolle Investition in die 
Betreuung, Förderung und Bildung von Kindern nicht mit umfasst werden soll. 
 
Außerdem sehen wir die Gefahr, dass die vorgeschlagene Regelung wegen ihres engen 
Anwendungsfensters zu Missbrauch führt. Wir möchten deshalb die Frage aufwerfen, ob nicht die 
Einführung einer Sachspendenmöglichkeit durch das Spenden von Dienstleistungen eine einfachere 
Variante darstellen würde. 
 
 
Zu Artikel 2: Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 2000 
 
Nr. 3 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStDV) 
 
Die Änderung der Formulierung „zur Linderung der Not“ in „zur Hilfe“, um den vereinfachten 
Zuwendungsnachweis über die Mildtätigkeit hinaus auch für die anderen steuerbegünstigten Zwecke zu 
eröffnen wird von uns begrüßt. Mit Blick auf die vereinheitlichten Höchstsätze in § 10b Abs. 1 EStG ist 
tatsächlich kein sachlicher Grund mehr vorhanden, die beschriebene Einschränkung beizubehalten. 
Zudem haben die Erfahrungen aus den letzten großen Katastrophenfällen gezeigt, dass diese 
Beschränkung nur auf die mildtätigen Zwecke nicht vermittelbar und kaum durchsetzbar ist. 
 
 
Zu Artikel 4: Änderung des Gewerbesteuergesetzes 
 
Nr. 1 (§ 9 Nr. 5 GewStG) 
 
Der Haftungssatz, der im EStG auf 30 % gesenkt werden soll, soll im Gewerbesteuerrecht völlig neu 
konzipiert werden. Er betrug bisher 10 % des Betrags der Spende (§ 9 Nr. 5 Satz 10) und soll zukünftig 
auf der Grundlage des Gewerbesteuermessbetrags unter Anwendung eines durchschnittlichen 
Hebesatzes von 400% ermittelt werden. Dies kann in einigen Fällen zu einer Erhöhung des 
Haftungsbetrages führen. Auch trägt diese neue Regelung nicht zur Steuervereinfachung bei, da der 
Haftungsbetrag zukünftig individuell auszurechnen ist (vorher pauschal 10 % des Spendenbetrags). 
 
 
Zu Artikel 6: Änderung der Abgabenordnung 
 
Nr. 4 und 5: (§ 64 Abs. 3 und § 67a Abs. 1 AO) 
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Die Relevanzgrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sehen wir vom Grundsatz her insgesamt eher 
kritisch. Es handelt sich hierbei um eine Regelung, die wirtschaftliche, d.h. unternehmerische Aktivitäten 
bis zur Grenze des genannten Betrags steuerfrei stellt. Hierzu ist anzumerken, dass gemeinnützige 
Körperschaften über ihren eigentlichen Wirkungsbereich hinaus vielfach wirtschaftliche Aktivitäten am 
Markt anbieten. Durch die genannte Steuerbefreiung entstehen dabei gegenüber privatwirtschaftlichen 
Unternehmen, die die gleiche Leistung erbringen, erhebliche Wettbewerbsverzerrungen. Die Beispiele 
hierfür sind vielfältig. Sie reichen von der Vereins-gaststätte über die Erbringung von 
Haushaltdienstleistungen durch Benachteiligte bis hin zu Personenbeförderungen, die durch 
gemeinnützige Vereine durchgeführt werden. Gerade im zuletzt genannten Bereich der 
Personenbeförderung erreichen uns massive Klagen, z.B. durch Taxiunternehmen, die wesentliche 
Marktsegmente beeinflusst sehen. Hierdurch entstehen nachvollziehbar Geschäftseinbußen für reguläre 
Unternehmen. Unabhängig davon, ob hierdurch einzelunternehmerische Existenzen oder Arbeitsplätze 
betroffen sind, handelt es sich dabei um eine Auswirkung, die sich nicht gemeinwohlfördernd, sondern –
schädigend auswirkt. 
 
Es sei aber auch zugestanden, dass die Grenze gerade in der Praxis positive Akzente zeitigt. Denn sie 
macht eine Prüfung jedes Einzelfalles unterhalb der Grenze überflüssig und führt damit zu Entlastungen 
für Verwaltung und gemeinnützige Körperschaften. Unter diesem Aspekt erscheint eine 
inflationsausgleichende Anpassung als hinnehmbar, wenn zugleich die oben beschriebenen 
wettbewerbsbehindernden Ausprägungen bekämpft werden. 
 
 
Zu Artikel 7: Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 23a UStG) 
 
§ 23a UStG ermöglicht auch kleineren Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens-
massen, die ausschließliche und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dienen, die abzugsfähigen Vorsteuerbeträge pauschal mit einem Durchschnittssatz von 7 % ihres 
steuerpflichtigen Gesamtumsatzes zu berechnen, wenn sie nicht buchführungs- und 
bilanzierungspflichtig sind. Die Anhebung der Grenze von 30.678 Euro auf 35.000 Euro erweitert diese 
Vereinfachung und ist - unter den oben zu § 64 Abs. 3 und § 67a Abs. 1 AO geäußerten Bedenken - zu 
begrüßen. Durch die Anhebung bleibt auch der Gleichklang zu der ertragsteuerlichen Betragsgrenze 
gewahrt. 
 




